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Antrag   
der CDU-Fraktion,  
der Abgeordneten Christoph Schulze (fraktionslos), Iris Schülzke (fraktionslos) und Péter 
Vida (fraktionslos) 

Bürgernähe erhalten - Kreisreform stoppen  

Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Der Beschluss des Landtags Brandenburg vom 13. Juli 2016 (Drucksache 6/4528-B - 

Entwurf des Leitbildes für die Verwaltungsstrukturreform 2019) wird hiermit aufgeho-
ben. 
 

2. Die Landkreise Barnim, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, Märkisch-Oder-
land, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-
Mittelmark, Prignitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming und Uckermark sowie die kreisfreien 
Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und die Landeshauptstadt 
Potsdam bleiben in ihrem Bestand erhalten. Gebietsänderungen oder Einkreisungen 
sollen nicht gegen den Willen der bestehenden Landkreise und kreisfreien Städte voll-
zogen werden. 
 

3. Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zur Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit der Kommunalverwaltungen mittels interkommunaler Zusammenarbeit ein-
schließlich der dazu erforderlichen Gesetzentwürfe vorzulegen. 

 
Begründung: 
 
Die Brandenburger sind bodenständig und heimatverbunden. Über ihren Wohnort hinaus 
fühlen sie sich auch für ihre Heimatregion verantwortlich und gestalten diese in vielfältiger 
Weise mit. Die Kreise und kreisfreien Städte Brandenburgs sind bürgernah, ehrenamts-
freundlich, leistungsfähig und gesellschaftlich akzeptiert. Der Beschluss des Landtages 
Brandenburg vom 13. Juli 2016 ist nicht geeignet, zukunftsfähige Strukturen zu schaffen. 
Insbesondere durch die Zwangsfusion von Landkreisen und die Einkreisung kreisfreier 
Städte nehmen regionale Identität und kommunale Selbstverwaltung schweren Schaden. 
 

 Politik wird bürgerferner 

 Wege zu Arbeitsplätzen und Behörden werden länger 

 Strukturveränderungen verschlingen mehrere Hundert Millionen Euro 

 Nennenswerte Einsparungen wird es nicht geben 

 Vereins- und Verbandsstrukturen werden aufgebrochen 

 Ehrenamtliches Engagement wird erschwert 
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Es wird kein erheblicher und ausfinanzierter Aufgabenbestand mit kommunalem Selbst-
verwaltungsspielraum übertragen, der die Regeleinwohnerzahl von mehr als 175.000 Ein-
wohnern notwendig erscheinen lässt. Außerdem fallen die demografische und finanzielle 
Entwicklung des Landes Brandenburg erheblich positiver aus als zu Beginn des Reform-
prozesses angenommen.  
 
Die aktuellen Entwicklungsprognosen erlauben es, Bewährtes zu erhalten, Schwächen 
abzubauen und Potentiale zu nutzen. Ein Konzept der „Kooperation statt Zwangsfusion“  
bietet die Chance, flexibel und mit Augenmaß auf den demografischen Wandel in Bran-
denburg zu reagieren. Es ist gegenüber einer verordneten Gebietsreform ein wesentlich 
milderes Mittel. 
 
Das Zurückziehen der beiden Gesetzentwürfe - wie vom Ministerpräsidenten des Landes 
Brandenburg am  2. November 2017 angekündigt - bedeutet nur den Verzicht auf die bis-
her geplante gesetzliche Umsetzung des Leitbildes. Das vom Landtag beschlossene Leit-
bild selbst und dessen Auftrag eine Verwaltungsstrukturreform mit Zwangsfusionen vorzu-
legen, bleibt davon jedoch unberührt. Daher ist es erforderlich, den Landtagsbeschluss 
vom 13. Juli aktiv aufzuheben. 

 

 


